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Erwägungen

E. 1.1
A.________ wurde mit Verfügung vom 19. September 2011 unbefristet als
Revisionsexpertin zugelassen. Sie ist Alleinaktionärin, Verwaltungsratspräsidentin,
Geschäftsführerin und operative Revisionsleiterin der B.________ AG, bei der es sich um
ein Revisionsunternehmen handelt.

Am 5. Mai 2023 verfügte die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) u.a. den
Entzug der Zulassung von A.________ als Revisionsexpertin für drei Jahre
(Dispositiv-Ziff. 1). Gegen diese Verfügung erhoben sowohl A.________ als auch die
B.________ AG Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht.

E. 1.2
Mit Urteil vom 13. Dezember 2024 trat das Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, auf die
Beschwerde der B.________ AG nicht ein. Die Beschwerde von A.________ hiess es
teilweise gut, soweit es darauf eintrat und sie nicht gegenstandslos geworden sei. Neu
wurde ihr die Zulassung als Revisionsexpertin für die Dauer von 24 Monaten entzogen.

E. 1.3
Mit Eingabe vom 31. Januar 2025 erhob die RAB Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten an das Bundesgericht und beantragte, es sei das Urteil vom 13. Dezember
2024 aufzuheben und es sei Dispositiv-Ziff. 1 der Verfügung der RAB vom 5. Mai 2023 zu
bestätigen.

Das Bundesgericht hat einen Schriftenwechsel durchgeführt.

E. 1.4
Mit Eingabe vom 4. April 2025 teilt die RAB dem Bundesgericht mit, dass sie ihre
Beschwerde zurückziehe und ersucht es, das Beschwerdeverfahren abzuschreiben. Ferner
beantragt sie, es seien keine Parteientschädigungen zuzusprechen.

E. 2.1
Gemäss Art. 32 Abs. 2 BGG entscheidet der Instruktionsrichter bzw. die
Instruktionsrichterin (hier: das präsidierende Mitglied der Abteilung) als Einzelrichter bzw.
Einzelrichterin über die Abschreibung von Verfahren infolge Rückzugs. Er oder sie
befindet dabei auch über die Gerichtskosten und Parteientschädigungen ( Art. 5 Abs. 2 BZP
[SR 273] in Verbindung mit Art. 71 BGG ).

E. 2.2
Die Beschwerdeführerin hat ihre Eingabe vorbehaltlos zurückgezogen. Folglich wird vom
Rückzug der Beschwerde Vormerk genommen und das Verfahren abgeschrieben. Durch



den Rückzug der Beschwerde hat die Beschwerdeführerin das Dahinfallen des Verfahrens
verursacht, sodass sie grundsätzlich für die bisher entstandenen bundesgerichtlichen Kosten
aufkommen müsste ( Art. 66 Abs. 3 BGG ). Vorliegend sind indessen keine Gerichtskosten
zu erheben ( Art. 66 Abs. 4 BGG ). Die Beschwerdeführerin hat der B.________ AG, deren
Rechtsanwalt innert der vonseiten des Bundesgerichts angesetzten Frist eine
Vernehmlassung eingereicht hat, eine Parteientschädigung zu bezahlen ( Art. 68 Abs. 1 und
2 BGG ). A.________, die nicht anwaltlich vertreten ist, hat keinen Anspruch auf
Parteientschädigung (vgl. u.a. Urteile 4A_420/2023 vom 9. April 2024 E. 5; 1C_399/2022
vom 27. November 2023 E. 4).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


